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|||  An das 

Amt der Tiroler Landesregierung 

Abteilung Wohnbauförderung 

Eduard-Wallnöfer-Platz 3 

6020 Innsbruck 

 Förderungswerber(in): 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

   

Betreff: Erklärung über die Nachreichung der Scheidungsunterlagen 

Geschäftszahl 

 

WBF-……………………  

 

ERKLÄRUNG 
 

Ich erkläre rechtsverbindlich, dem Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung Wohnbauförderung, 

innerhalb von längstens 6 Monaten nach Bezug meiner geförderten Wohnung bzw. des Eigenheimes 

die rechtskräftigen Scheidungsunterlagen (Beschluss/Vergleich/Urteil in Kopie) für meine derzeitige Ehe 

vorzulegen. 

Widrigenfalls verpflichte ich mich, dem Amt die persönlichen Verhältnisse, Einkommens- u. 

Vermögensverhältnisse meines Ehegatten/meiner Ehegattin darzulegen. 

Bei Nichteinhaltung dieser Erklärung, oder sollte nach Prüfung der Verhältnisse meines 

Ehegatten/meiner Ehegattin für mich keine Förderungswürdigkeit mehr bestehen, verpflichte ich mich, das 

aushaftende Förderungsdarlehen bzw. die gewährten Förderungen gemäß § 23 Abs 4 TWFG 1991 

verzinst, sofort und in einem Betrag zurückzuzahlen. 

 

 

Datum: …………………………     …………………………………………… 

                   Unterschrift des (der) Förderungswerbers(in)            

 

        …………………………………………… 

                   Unterschrift des (der) Förderungswerbers(in)            

 


